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BEKANNTMACHUNGEN

Amtliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar 
Betrifft:   1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38/96 „Tier- und Erlebnispark am Köpper-

nitztal“ 
Hier:   Bekanntmachung der Satzung gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
am Tag des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38/96 wird wie folgt be-
grenzt:
im Norden: durch das Köppernitztal
im Osten:   durch die Wohngebiete Köppernitztal und Friedenshof II, 6. Bauabschnitt
im Süden: durch das dörfliche Mischgebiet Dammhusen
im Westen: durch das Gelände Landesgartenschau 2002

Die Planbereichsgrenzen sind dem ab-
gedruckten Plan zu entnehmen. Das 
Plangebiet ist schraffiert dargestellt.
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar 
hat in ihrer Sitzung am 26. Februar 2015 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung 
mit § 86 der Landesbauordnung Meck-
lenburg-Vorpommern (LBauO M-V) und 
§ 5 der Kommunalverfassung Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 38/96 

„Tier- und Erlebnispark am Köppernitztal“                                                              
bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Text (Teil B), als Satzung 
beschlossen. Der Bebauungsplan ent-
spricht dem Entwicklungsgebot aus dem 
Flächennutzungsplan (§ 8 Abs. 2 BauGB).

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38/96 „Tier- und Erlebnispark am Köppernitztal“ 
tritt mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB als Satzung in 
Kraft. 
Jedermann kann die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38/96 „Tier- 
und Erlebnispark am Köppernitztal“ einschließlich der dazugehörigen Begründung ab die-
sem Tage im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Str. 1, während 
der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 38/96 „Tier- 
und Erlebnispark am Köppernitztal“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB für 
Bebauungspläne der Innenentwicklung durchgeführt wurde. Entsprechend § 13 a Abs. 2 
Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wurde von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung dieser Änderung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Hansestadt Wismar geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
Ebenso wird auf die Geltendmachung der Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschrif-
ten gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
hingewiesen. Danach darf nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntma-
chung ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften nicht mehr geltend gemacht 
werden. Ein Verstoß ist innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletz-
ten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Hansestadt 
Wismar geltend zu machen. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekannt-
machungsvorschriften kann hingegen stets geltend gemacht werden.  
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Amtliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar
Betrifft:  2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34/94 

„Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet Schwan-
zenbusch/Nord“  

Hier:   1. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlus-
ses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes wird 
wie folgt begrenzt:
im Norden:  durch die ca. 100 m entfernt befindliche Ost-

tangente

im Osten:  durch die im B-Plan Nr. 34/94 festgesetzte 
Sukzessionsfläche

im Süden:  durch die gemäß B-Plan Nr. 34/94 bereits 
realisierte Wohnnutzung

im Westen:   durch die gemäß B-Plan Nr. 34/94 bereits 
realisierte Wohnnutzung sowie vorhandene 
Gewerbeflächen

Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu 
entnehmen. Das Plangebiet ist schraffiert dargestellt.
Der Aufstellungsbeschluss der Bürgerschaft der Hanse-
stadt Wismar vom 26.02.2015 zur 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 34/94 „Wohn-, Misch- und Gewer-
begebiet Schwanzenbusch/Nord“ wird hiermit gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB bekannt gegeben. Der zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) bestimm-
te Vorentwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 34/94 „Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet Schwan-
zenbusch/Nord“ liegt in der Zeit vom 13. April 2015 bis 
einschließlich 15. Mai 2015 werktags, außer sonnabends, 
während der Dienststunden Montag und Freitag von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr sowie Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopen-
hagener Straße 1, 2.OG, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
Während der vorgenannten Frist wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben. Zusätzlich zur öf-
fentlichen Auslegung der Planunterlagen im Bauamt 
sind diese zeitgleich auf der Homepage der Hansestadt 
Wismar unter http://www.wismar.de/Bürger/Aktuelles/
Öffentliche_Auslegungen/ einsehbar. Des Weiteren findet 
am Donnerstag, den 07.05.2015, um 15.00 Uhr im Bau-
amt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener 
Straße 1, Raum 234 ein Informationsgespräch statt, in 
dem über Ziele und Zwecke der Planung informiert wird.
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